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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.1960

Norm

JN §104 B

Rechtssatz

Die Vereinbarung eines ausländischen Gerichtes als ausschließlicher Gerichtsstand schließt die Klage im Inlande dann

nicht aus, wenn die Urteile des ausländischen Gerichtes im Inlande nicht vollstreckbar wären, sodaß der Kläger auch

im Fall des Obsiegens beim ausländischen Gericht nicht die Möglichkeit hätte, sein Recht gegen den in Österreich

wohnenden Beklagten durchzusetzen.
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